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Maßstab 1 : 1 000
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Planunterlage:
-Lage- und Höhenplan Rostock "Groter Pohl",
 Hansestadt Rostock, Flurbezirk III, Flur 1 vom 10.06.2016,
 Lagebezugssystem: ETRS 89 UTM, Höhenbezugssystem: HN 76,
 Vermessungs- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Golnik, ÖbVI,
 Lise-Meitner-Ring 7, 18059 Rostock, Tel. 0381-405690
-Ausschnitt aus dem B-Plan Nr. 09.SO.162 - Groter Pohl - östl. Teil,
 rechtskräftig seit dem 23.03.2011 und dem Entwurf zum B-Plan Nr.
 09.SO.162 -  Groter Pohl - westl. Teil (abgeschwächte Darstellung)
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

VERFAHRENSVERMERKE
 1.     Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom …………...…….. Der
         Aufstellungsbeschluss ist durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock
        „Städtischer Anzeiger“ am ……………....….. ortsüblich bekanntgemacht worden.
 2.     Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt
         worden.
 3.     Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom
         ……….………. bis zum ………………………. durchgeführt worden.

 4.     Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
         § 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom ………………………… erfolgt.
 5.     Die Bürgerschaft hat am …………….……… den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung
         gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
 6.     Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezo-
         genen Stellungnahmen in der Zeit vom …………….. bis zum ……………………. während der
         Dienst- und Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Stadtverwaltung Rostock, Neuer
         Markt 3, 18055 Rostock sowie im Ortsamt Mitte, Neuer Markt 1a, 18055 Rostock sowie durch
         Einstellung in das Internet unter www.rathaus.rostock.de öffentlich ausgelegen. Die öffentliche
         Auslegung ist mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind
         und mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden
         können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben
         können, am …….…………. durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt der Hanse- und
         Universitätsstadt Rostock „Städtischer Anzeiger“ sowie vom ……….....……….. bis zum
         ………..….....……. durch Einstellung in das Internet unter www.rathaus.rostock.de ortsüblich
         bekanntgemacht worden.
 7.     Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind
         gemäß nach § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 4 Satz 2 BauGB durch Mitteilung von Ort und Dauer der
         öffentlichen Auslegung und der Internetadresse unter der der Inhalt der Bekanntmachung und
         die Unterlagen nach Ziff. 6 im Internet eingesehen werden können vom ……….…........….. zur
         Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
 8.     Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der
         Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ………………….. geprüft. Das Ergeb-
         nis ist mitgeteilt worden.

..........................................
KVL-Amt, im Auftrag

Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, sowie die Verordnung über die
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -PlanzV -)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1057) geändert worden ist.
Planzeichen                                            Erläuterung                                                               Rechtsgrundlage
I. FESTSETZUNGEN
ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                              Sonstige Sondergebiete                                                                                (§ 11 BauNVO)

                              Allgemeine Wohngebiete                                                                                 (§ 4 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

TEIL B: TEXT

Leiter des
Amtes für Stadtentwicklung,

Stadtplanung und Wirtschaft
Hanse- und
Universitätsstadt Rostock,

(Siegel )

Oberbürgermeister
Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

Leiter des
Amtes für Stadtentwicklung,

Stadtplanung und Wirtschaft
Hanse- und
Universitätsstadt Rostock,

(Siegel )

                              Wissenschaft/Forschung und Technologie
                              Bildung und Kultur

EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND DIENST-LEISTUNGEN DES
ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR
SPORT- UND SPIELANLAGEN                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

                              Flächen für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen:

                              Schule                               sozialen Zwecken dienende Gebäude
                              und Einrichtungen

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                              öffentliche Straßenverkehrsflächen

                              Straßenbegrenzungslinie

                              öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND
DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES                                                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                        (§ 9  Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                              Gehölzbestand

                              Grünflächen

Zweckbestimmung:

                              extensive Wiese mit temporärer
                              Regenwasserrückhaltung

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSER-
BESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

                              Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
                              sowie Ablagerungen                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Zweckbestimmung:

                              Elektrizität

SONSTIGE PLANZEICHEN

IV. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

                              Nummer des Baugebietes

                              vorhandene Flurstücksgrenze vermarkt

                              vorhandene Flurgstücksgrenze unvermarkt

                              Flurstücksbezeichnung

                              vorhandene hochbauliche Anlagen

                              vorhandene Höhe über NHN

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans          (§ 9 Abs. 7 BauGB)

                              Baulinie                                                                                               (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

 9.     Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde
         am ……………..……. von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen. Die Begründung zum
         Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom ……………………………. gebilligt.

10.    Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans am .................................
         wird als richtig dargestellt bescheinigt.

11.    Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
         wird hiermit ausgefertigt.

12.    Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während
         der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu
         erhalten ist, sind am ……...…….…….. durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt der
         Hanse- und Universitätsstadt Rostock „Städtischer Anzeiger“ ortsüblich bekanntgemacht
         worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
         und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215
         BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsan-
         sprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ………….……….
         in Kraft getreten.

                              Gewerbegebiet                                                                                                 (§ 8 BauNVO)

                              Rad- und Fußweg                               Veloroute / Hauptradweg

                              Fußgängerbereich

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

                              Baugrenze                                                                                     (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

                              Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
                                                                                                               (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauNVO)

                              Grundflächenzahl                                                                       (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

                              Kreativwirtschaft

                              öffentliche Grünflächen

                              Gärten

                              extensive Wiese mit
                              Gehölzpflanzungen
                              Begleitgrün mit temporärer
                              Regenwasserrückhaltung

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASZNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASZNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
                                                                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)
Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
                                                                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
                              Bepflanzungen                                                                          (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
                              Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
                                                                                                                                (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

II. KENNZEICHNUNGEN

                              Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
                              belastet sind                                                                                   (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

1.       Art der baulichen Nutzung                                                            (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 2 BauNVO)

1.1     Allgemeine Wohngebiete                                                                                                     (§ 4 BauNVO)
          In den Allgemeinen Wohngebieten sind zulässig
          - Wohngebäude,
          - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
            störenden Handwerksbetriebe,
          - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

                              Umgrenzung von Gebieten, in denen bei Errichtung baulicher Anlagen bestimmte
                              bauliche oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung
                              oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen
                              dienen (siehe Text 5.1)

                              Baumassenzahl                                                                          (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

                              Oberkante als Höchstmaß über NHN

                              Umgrenzung von Flächen mit öffentlichen Eisenbahn-Betriebsanlagen
                                                                                                                             (§ 38 BauGB, § 3 Abs. 1 AEG)

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN                                                                                (§ 9 Abs. 6 BauGB)

                              Erhaltung von Bäumen

                              Kampfmittelverdachtsfläche
                              Verdacht auf wassergefährdende
                              Stoffe

                              vorhandene Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch

                              Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen unterirdisch fortfallend

                              Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
                              schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
                                                                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

                              Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 Abschn. 5.1, hier: Lärmpegelbereich III
                              Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche                     (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der baulichen Nutzung
                                                                                                                                                     (§ 18 BauNVO)

                              Emissionskontingente tags/nachts in dB(A)/ m²              (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

                              Richtungssektoren zur Vergabe von Emissionszusatzkontingenten (L/EK) für den Tag-
                              und Nachtzeitraum mit Bezeichnung des Sektors (siehe Text 1.6)

                          Fuß- bzw. Radwegbrücke

                              Wertstoffcontainerstellplatz

                              Einfahrtbereich

                              Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), die durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 7. Juni 2017 (GVOBl. M-V 2017 S. 106, 107) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch
die Bürgerschaft vom ............................... folgende Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 09.W.192. „Wohn- und Sondergebiet am Südring“, östlich der Erich-Schlesinger-Straße, westlich des
Südrings und südlich der Bahnstrecke Rostock-Wismar, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), erlassen:

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen        (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                              Begleitgrün

                              Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der anliegenden Grundstückseigentümer
                              zu belastende Flächen                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

                              Spielplatz für die Altersgruppe
                              7 bis 13 Jahre

                              private Grünflächen

                              Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

Schutzgebiete und Schutzobjekte:

                              Allee                                                                                                     (§ 19 NatSchAG M-V)

                              Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen oberirdisch fortfallend

          Nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden
          - Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
          - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.
          - Anlagen für Verwaltungen,
          - Gartenbaubetriebe,
          - Tankstellen.
1.2     Gewerbegebiete                                                                                                                   (§ 8 BauNVO)
          In den Gewerbegebieten GE 1.1 bis GE 1.4 sind zulässig:
          - Gewerbebetriebe aller Art,
          - Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.
          Ausnahmsweise können in den Gewerbegebieten GE 1.1 bis GE 1.4 zugelassen werden:
          - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
            die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
            ordnet sind,
          - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

          In den Gewerbegebieten GE 1.1 bis GE 1.4 werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans:
          - Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
          - Tankstellen,
          - Anlagen für sportliche Zwecke,
          - Vergnügungsstätten.
1.3     sonstiges Sondergebiet „Kreativwirtschaft“                                                                       (§ 11 BauNVO)
          Das sonstige Sondergebiet „Kreativwirtschaft“ dient vorwiegend der Unterbringung von Betrieben und
          freiberuflich Tätigen mit dem Geschäftszweck der Schaffung, Produktion, Verteilung oder medialen
          Vorbereitung von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen.
          Zulässig sind:
          - Räume und Gebäude für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und sonstiger Gewerbetreibender,
            soweit ihre Tätigkeit dem Geschäftszweck der Schaffung, Produktion, Verteilung oder medialen Vor-
            bereitung von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen dient,
          - Geschäfts- und Bürogebäude für die im Gebiet ausgeübten gewerblichen und sonstigen Nutzungen,
          - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
            störenden Handwerksbetriebe,
          - den Bedürfnissen der Bewohner und Beschäftigten des Gebietes dienenden Anlagen für kirchliche,
            kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
          - Wohnungen für Studierende, für Betriebsangehörige, Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die den
            Betrieben, Anlagen und sonstigen Einrichtungen der Kreativwirtschaft zugeordnet sind sowie
            Wohnungen, die der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen,
          - Unterkünfte für zeitweilig Beschäftigte.
          Ausnahmsweise können zugelassen werden:
          - kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
          - sonstige nicht störende Handwerksbetriebe.
1.4     sonstiges Sondergebiet „Bildung und Kultur“                                                                   (§ 11 BauNVO)
          Das sonstige Sondergebiet „Bildung und Kultur“ dient vorwiegend der Unterbringung von Bildungs-
          und Forschungseinrichtungen sowie von Einrichtungen der Kultur und Soziokultur.
          Zulässig sind:
          - öffentliche und private Bildungs- und Forschungseinrichtungen,
          - Werkstätten und Lager von Bildungs- und Forschungseinrichtungen,
          - Anlagen für kulturelle und soziokulturelle Zwecke,
          - Anlagen für sportliche Zwecke,
          - Wohnungen für Studierende und Lehrkräfte sowie für Bedienstete und Leiter von Bildungs- und
            Forschungseinrichtungen,
          - Unterkünfte für Schüler und zeitweilig Beschäftigte,
          - den Bedürfnissen der Bewohner und Beschäftigten des Gebietes dienenden Anlagen für kirchliche,
            soziale und gesundheitliche Zwecke,
          - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
          - Schank- und Speisewirtschaften,
          - Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger, soweit ihre Tätigkeit bildungskulturellen oder
            soziokulturellen Zwecken dient.
          Ausnahmsweise können zugelassen werden:
          - sonstige nicht störende Handwerksbetriebe.
1.5     sonstige Sondergebiete „Wissenschaft, Forschung und Technologie“                            (§ 11 BauNVO)
          Die sonstigen Sondergebiete „Wissenschaft, Forschung und Technologie“ dienen der Unterbringung
          von in der Forschung und Entwicklung tätigen Einrichtungen und Unternehmen sowie von Produk-
          tions- und Dienstleistungsunternehmen mit einem Produkt- bzw. Leistungsschwerpunkt im Bereich
          Forschung und Entwicklung, die das Wohnen nicht wesentlich stören.
          Zulässig sind:
          - Betriebe und sonstige Einrichtungen der Forschung und Entwicklung,
          - Gewerbebetriebe zur Herstellung von Produkten, die in einem sachlichen und räumlichen Zusam-
            menhang mit den Einrichtungen der Forschung, Entwicklung stehen,
          - Labors, Werkstätten und Lager,
          - Geschäfts- und Bürogebäude für die im Gebiet ausgeübten gewerblichen und sonstigen Nutzungen,
          - Schank- und Speisewirtschaften,
          - Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger.

          Ausnahmsweise können zugelassen werden:
          - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
            die dem Gewerbebetrieb oder der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung zugeordnet und ihnen
            gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
          - Unterkünfte für zeitweilig Beschäftigte,
          - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.
1.6     In den Gewerbegebieten, den sonstigen Sondergebieten sowie der Gemeinbedarfsfläche sind nur
          solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebe-
          nen Emissionskontingente (L/EK) nach DIN 45691:2006-12 - Geräuschkontingentierung - weder tags
          (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten:
          Emissionskontingente L EK in dB(A)

          Teilflächen           L EK,Tag           L EK,Nacht

          GE 1.1           53           35
          GE 1.2           53           35
          GE 1.3           53           35

          SOWFT1           58           42
          55           39
          54           36
          58           34
          55           34
          53           34
          51           34
          51           34

          SOKR2
          SOBK3
          SOWFT4.1
          SOWFT4.2
          SOWFT5
          SOWFT6.1
          SOWFT6.2

          Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
          Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren A bis C erhöhen sich die Emissionskon-
          tingente L EK um folgende Zusatzkontingente für Tag und Nacht:

          Richtungssektoren und mögliche Zusatzkontingente in dB

          Bezugspunkt: Rechtswert 4508080 / Hochwert 5994960
          Richtungssektor

          A
          B
          C

          von
          81

          114
          149

          bis
          114
          149
          168

          LEK, Tag zus.

          10
          17
          7

          LEK, Nacht, zus.

          7
          2
          0

1.7     Stellplätze und Garagen                                                                                         (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

          In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 3 sind Stellplätze und Garagen unzulässig. In den son-
          stigen Sondergebieten SOKr2, SOBK3, SOWFT4.1, SOWFT4.2, SOWFT5, SOWFT6.1 und SOWFT6.2 sind
          oberirdische Stellplätze und Garagen unzulässig. Ausgenommen hiervon sind notwendige Stellplätze
          für Menschen mit Behinderungen gem. § 8 Abs. 2 der Stellplatzsatzung der Hanse- und Universitäts-
          stadt Rostock.
1.8     Nebenanlagen                                                                                                                   (§ 14 BauNVO)
          In den festgesetzten Baugebieten sind solche Nebenanlagen unzulässig, die Gebäude sind. Ebenfalls
          unzulässig sind überdeckte bauliche Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen.
          Sonstige Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 BauNVO (z.B. Fahrradabstellflächen,
          Kinderspielplätze) sind nur dann zulässig, wenn sie in einer luft- und wasserdurchlässigen Oberfläche
          hergestellt werden. Nebenanlagen und Einrichtungen für die Kleintierhaltung sind im gesamten Plan-
          gebiet unzulässig.

2.       Maß der baulichen Nutzung                                                         (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 2 BauNVO)
2.1     In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 ist entgegen § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine Über-
          schreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO durch die in § 19 Abs. 4
          Satz 1 Nr.1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen unzulässig.
2.2     In den sonstigen Sondergebieten SOWFT1, SOKr2, SOBK3, SOWFT4.1, SOWFT4.2, SOWFT5, SOWFT6.1 und
          SOWFT6.2 ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO
          durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen nur dann zulässig, wenn sie
          in einer luft- und wasserdurchlässigen Oberfläche hergestellt werden.
2.3     Die in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen darf
          für die Errichtung von Dachgärten sowie für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie um 1,0 m
          überschritten werden.

3.       überbaubare Grundstücksflächen                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3.1     Ein über das Maß nach § 23 Abs. 2 BauNVO hinausgehendes Vor- und Zurücktreten von Gebäude-
          teilen hinter die Baulinie ist im Rahmen der Gliederung von Gebäudefassaden bis zu einem Maß von
          3 m als Ausnahme zulässig. Die festgesetzte Baulinie darf für die Herstellung von notwendigen Zu-
          gängen und Zufahrten auf einer Breite von jeweils höchstens 16 m unterbrochen werden.
4.       Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1     Von der Festsetzung „Einfahrtbereich“ bzw. „Bereich ohne Ein- und Ausfahrten“ nach § 9 Abs. 1 Nr.
          11 BauGB sind notwendige Feuerwehrzufahrten und Zufahrten zu Stellflächen für Menschen mit Be-
          hinderungen ausgenommen.
4.2     Auf der öffentlichen Grünfläche „Begleitgrün mit temporärer Rückhaltung von Niederschlagswasser“
          dürfen drei Grundstückszufahrten in Kombination mit Zugängen für Fußgänger von der Planstraße C
          auf das allgemeine Wohngebiet WA 1 mit einer Flächeninanspruchnahme von jeweils 50 m² angelegt
          werden.
5.       Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Schäden durch Starkregen
                                                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchstabe c BauGB)
5.1     Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchstabe c) BauGB festgesetzten, nicht überbaubaren Flächen des
          SOBK3 können bei Starkregen überflutet werden. Zur Vermeidung oder Verringerung von Schäden
          durch Starkregen sind die nach Festsetzung 1.8 zulässige Nebenanlagen sowie die nach Festset-
          zung 1.7 zulässigen Stellflächen für Menschen mit Behinderungen durch Aufständerung oder andere
          technische Maßnahmen oberhalb von 16 m über NHN anzuordnen.
6.       Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
          Boden, Natur und Landschaft                                                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

6.1     An den neu errichteten Gebäuden oder dem verbleibenden Gebäudebestand sind als Ersatz für fort-
          fallende Vogelbrutstätten folgende Ersatzquartiere anzubringen:
          - 32 Stück Schwegler-Nisthöhle 1B (oder gleichwertig) mit
            Marderschutz, Flugloch 32 mm, mit Drahtaufhängung für Blau- und Kohlmeisen in den
            Baugebieten WA 1, SOWFT1, SOKr2, SOBK3, SOWFT4.1, SOWFT4.2, GE 1.3, in den
            Gemeinbedarfsflächen sowie in der öffentlichen Grünfläche „Gehölzbestand“,
          - 32 Stück Schwegler Großraumnisthöhlen 2 GR oval (oder gleichwertig) mit Katzen- und
            Marderschutz für Gartenrotschwanz, Fluglochweite 30 x 45 mm in den Baugebieten
            WA 1, WA 3, SOKr2, SOBK3, GE 1.1, 1.2 und 1.3, in den Gemeinbedarfsflächen sowie in der
            öffentlichen Grünfläche „Gehölzbestand“
          - 4 Stück Schwegler Niststeine Typ 26 (oder gleichwertig) für Hausrotschwanz, Flugloch 110 x 80
            mm, Einbaustein oder Nischenbrüterhöhle (z. B.1 N), katzen- und mardersicher, Flugloch 30 x
            50 mm, im SOWFT4.1 und in den Gemeinbedarfsflächen,
          - 12 Stück Sperlingskoloniehaus 1 SP (oder gleichwertig) mit jeweils drei Nistmöglichkeiten für
            Feldsperling und Haussperling, Flugloch 32 mm, in den Baugebieten WA 1, SOBK3,
            SOWFT5, GE 1.2, 1.3 und 1.4 und in den Gemeinbedarfsflächen.

6.2     Innerhalb der auf den öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
          men und Sträuchern sind insgesamt 90 Bäume und auf den entsprechenden Flächen innerhalb der
          öffentlichen Verkehrsflächen „Fußgängerbereich“, zwischen den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
          WA 3 insgesamt 18 Bäume in einem Abstand von 15 m zu pflanzen. Die Verpflichtung gemäß Festset-
          zung 6.9 zur Pflanzung von Bäumen auf der Verkehrsfläche als Ersatz für Baumfällungen ist auf die
          Anzahl der Bäume anzurechnen. Die Baumscheiben müssen eine Größe von 12 m² aufweisen. Die
          Flächen zwischen den Bäumen, soweit sie nicht für öffentliche Parkflächen genutzt werden, sind mit
          niedrigen Sträuchern im Abstand von 1,5 m zu bepflanzen. Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen
          von Bäumen und Sträuchern dürfen für notwendige Grundstückszufahrten unterbrochen werden.

6.3     Innerhalb der auf den öffentlichen Verkehrsflächen „Fußgängerbereich“ zwischen den Baugebieten
          SOWFT4.2 und SOWFT5 sowie zwischen der Gemeinbedarfsfläche und dem Baugebiet SOKr2 festge-
          setzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind insgesamt 22 Bäume in einem Ab-
          stand zwischen 10 und 12 m zu pflanzen.
6.4     Die mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
          an etwa gleicher Stelle artgleich zu ersetzen.
6.5     Die öffentliche Grünfläche „Begleitgrün“ entlang des Südrings ist dauerhaft zu erhalten.
6.6     In der öffentlichen Grünfläche „Gehölzbestand“ sind die vorhandenen heimischen Gehölze zu erhal-
          ten. Nicht heimische Gehölze sind bei Bedarf zu entfernen.
6.7     Auf den öffentlichen Grünflächen „extensive Wiese mit Gehölzpflanzungen“ ist pro angefangene
          250 m² ein Baum zu pflanzen. Hiervon können 5 Bäume als Ausgleich für notwendige Baumfällungen
          auf der Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserablaufs
          angerechnet werden. Auf 20 % der Flächen sind Strauchhecken anzulegen. Vorhandene Gehölze
          sind dauerhaft zu erhalten. Die verbleibende Fläche ist mit Landschaftsrasen zu begrünen.
6.8     Auf den öffentlichen Grünflächen „extensive Wiese mit temporärer Regenwasserrückhaltung“ ist pro
          angefangene 400 m² ein Baum zu pflanzen. Auf die Anzahl zu pflanzender Bäume können 17 Bäume
          als Ausgleich für Baumfällungen aufgrund von Geländemodellierungen für den Regenwasserrückhalt
          angerechnet werden. Die verbleibende Fläche ist mit Landschaftsrasen zu begrünen.

6.9     Im Plangebiet sind zum Ausgleich von Baumfällungen, zusätzlich zu den in den Festsetzungen 6.7,
          6.8, 6.11, 6.13 und 6.15 genannten Pflanzgeboten, die nachfolgende Anzahl von Bäumen zu pflanzen:

Gebiet Anzahl der
Baumpflanzungen

Gebiet Anzahl der
Baumpflanzungen

WA 1
WA 2
WA 3

SOWFT1
SOKR2
GE 1.1

3
1
1

14
5
1

SOWFT4.1
SOBK3

SOWFT6.1

Gemeinbedarfsfläche
Verkehrsflächen

4
7
4

60
42

6.10   Pflanzenliste:

          Bäume als Hochstamm,
          3 x verpflanzt mit durchgehendem Leittrieb, Stammumfang 14-16 cm, bei gemäß Festsetzung 7.1
          zugeordneten Ersatzpflanzungen 16 - 18 cm, Straßenbäume 18 - 20 cm.

Vogelbeere (Sorbus aucuparia) Eberesche (Sorbus aucuparia)

Feldahorn (Acer campestre) Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Winter-Linde (Tilia cordata) Schwarzerle (Alnus glutinosa)

          Sträucher,
          2 x verpflanzt, Höhe 60 - 100 cm

Gemeiner Schneeball (Virburnum opulus) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Gemeine Hasel (Corylus avellana) Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Hundsrose (Rosa canina) Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum)

7.       Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen                                                                  (§ 9 Abs. 1a BauGB)

7.1     Die zum Ausgleich von Baumfällungen im Plangebiet gemäß Festsetzung 6.9 notwendigen Baum-
          pflanzungen werden den jeweils in der Tabelle 6.9 genannten Baugebieten und sonstigen Flächen-
          nutzungen sowie den in den Festsetzungen 6.7, 6.11, 6.13 und 6.15 genannten Eingriffsflächen ge-
          sammelt zugeordnet.
7.2     Die Maßnahmen auf den Flurstücken 131 und 119 (teilweise) der Flur 4 Gemarkung Lütten Klein (An-
          pflanzung strukturreicher Gehölzgruppen inklusive randlicher Krautsäume auf junger Ackerbrache; An-
          pflanzung von Einzelbäumen auf junger Ackerbrache; Umwandlung von Rohboden bzw. Acker in eine
          extensive Grünlandfläche, Aushagerung der Fläche durch Mahd über drei Jahre; Ausbildung von Ge-
          wässern und temporären Retentionsflächen durch Oberbodenabtrag und hydraulische Anbindung an
          die HW-Führung des Dragungsgrabens (Ökokonto Dragungsgraben HRO 002) wird mit einem Kom-
          pensationsäquivalent (KFAE) von insgesamt 135.577 m² den Eingriffsflächen wie folgt zugeordnet:

Eingriffsfläche KFAE in m²
WA 1
WA 2
WA 3

12.831
2.324

2.342
2.502
2.157
4.862
9.312
5.154

10.896

7.3     Das Anbringen von insgesamt 80 Nistkästen für Vögel und 9 Sommerquartiere für Fledermäuse ge-
          mäß Festsetzung 6.1 werden wie folgt den Eingriffsflächen zugeordnet:

Eingriffsfläche: Anzahl Nistkästen/Sommerquartiere
WA 1 2 x Haussperling, 2x Feldsperling, 8 x Gartenrotschwanz,

6 x Kohlmeise, 3 x Zwergfledermaus

WA 3 2 x Gartenrotschwanz, 2 x Kohlmeise, 3 x Zwergfledermaus

GE 1.2 1 x Haussperling, 4 x Gartenrotschwanz
GE 1.3 2 x Gartenrotschwanz, 2 x Kohlmeise

8.       Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
          durch Geräusche                                                                                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8.1     Zum Schutz vor Gewerbelärm sind im WA 3 entlang der südlichen und östlichen Baugrenze Immissi-
          onsorte durch bauliche Maßnahmen auszuschließen (z.B. durch Festverglasung, geschlossene Lau-
          bengänge oder Maßnahmen gleicher Wirkung für Aufenthaltsräume). Hiervon kann nach § 31 Abs. 1
          BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im baurechtlichen Verfahren durch ein Schall-
          schutzgutachten nachgewiesen wird, dass aufgrund der Abschirmung eines zwischenzeitlich errichte-
          ten Baukörpers bzw. einer veränderten Emissionssituation sich die Geräuschbelastung im Bereich
          des Bauvorhabens so vermindert, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten werden.
8.2     Zum Schutz vor Verkehrslärm sind innerhalb der sonstigen Sondergebiete, der allgemeinen Wohnge-
          biete und der Fläche für den Gemeinbedarf die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume durch geeignete
          Grundrissgestaltung auf den von den Bahnanlagen bzw. Südring lärmabgewandten Gebäudeseite
          anzuordnen. Sofern eine Anordnung aller schutzbedürftigen Aufenthaltsräume an den lärmabge-
          wandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Ge-
          bäudeseiten zuzuordnen. Die Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind
          wie Schlafräume zu beurteilen.

          In Schlaf- und Kinderzimmern innerhalb der Lärmpegelbereiche III und IV, in denen keine Lüftungs-
          möglichkeit zur lärmabgewandten Gebäudeseite besteht, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtun-
          gen vorzusehen, die mit einem dem Schalldämm-Maß der Fenster entsprechenden Einfügungsdämp-
          fungsmaß ausgestattet sind. Alternativ können Maßnahmen gleicher Wirkung vorgesehen werden (be-
          sondere Fensterkonstruktionen). Eine Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern innerhalb des Lärm-
          pegelbereiches V ist nicht zulässig.
8.3     Die Außenfassaden der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume sind so zu auszuführen, dass die Anfor-
          derungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109:1989-11 erfüllt werden.
          Entsprechend den in der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelbereichen müssen folgende Anfor-
          derungen erfüllt werden:

erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß erf. R'w,res in dBLärmpegelbereich
gemäß
DIN 4109:1989-11

30

maßgeblicher
Außenlärmpegel
in dB(A)

für Bettenräume in
Krankenstationen
und Sanatorien

Aufenthaltsräume in
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in
Beherbergungsstätten

Büroräume und
Ähnliches

30
35
40

-
30
30
35

35
35
40
45

I
II
III
IV

bis 55
56 bis 60
61 bis 65
66 bis 70

          Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außen-
          lärmpegel ohne besonderen Nachweis
          - bei offener Bebauung um 5 dB(A) und
          - bei geschlossener Bebauung um 10 dB(A)
          gemindert werden.

8.4     Ab Lärmpegelbereich IV sind mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Loggien,
          Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. Von dieser Festset-
          zung ausgeschlossen sind Wohnungen, die mindestens einen baulich verbundenen Außenwohnbe-
          reich zur lärmabgewandten Seite aufweisen.

8.5     Die in der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelbereiche gelten für das unbebaute Plangebiet. Wird
          durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der
          maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert,
          so kann von den Festsetzungen 8.2 bis 8.4 abgewichen werden.
9.       bedingte Zulässigkeit festgesetzter baulicher und sonstiger Nutzungen (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

9.1     Die innerhalb der Eisenbahnbahnbetriebsflächen festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen
          sind erst dann zulässig, wenn die betroffenen Flurstücke 83/6, 88/2, Flur 1, Flurbezirk III und 4072/2
          (teilweise) sowie 3962/15 (teilweise), Flur 10, Flurbezirk V nach § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz
          (AEG) von Bahnbetriebszwecken freigestellt wurden.
10.     örtliche Bauvorschriften                                                       (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)
10.1   Dächer sind als Flachdächer oder als flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 5° zu
          errichten.
10.2   In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 3 sind Grundstückseinfriedungen nur als lebende He-
          cken und bis zu einer Höhe von 0,6 m über der angrenzenden Verkehrsfläche, der angrenzenden Ver-
          kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung oder der angrenzenden Grünfläche zulässig.
10.3   In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3, den sonstigen Sondergebieten SOWFT1, 4.1,
          4.2, 5 und 6, den sonstigen Sondergebieten SOKr2, SOBK3, den Gewerbegebieten GE 1.1 bis
          1.4 sowie den Gemeinbedarfsflächen sind auf mindestens 20 % der nicht überbaubaren Grund-
          stücksfläche Strauchhecken anzulegen.

10.4   In den allgemeinen Wohngebieten sind 40 % der Dachflächen, in den Gewerbegebieten und
          der Gemeinbedarfsfläche 80 % der Dachflächen und in den sonstigen Sondergebieten 50 %
          der Dachflächen extensiv zu begrünen, und zwar so, dass sie eine Retentionsfunktion für Nie-
          derschlagswasser erfüllen. Hierzu sind sie mit einer Substratschicht von mind. 6 cm und einem
          Wasserrückhalteelement mit mind. 6 cm anzulegen. Die Dächer sind mit einer Kräuter-Gräser-
          Sedum-Mischung zu begrünen, zu pflegen und zu erhalten (z. B. Optigrün Mäander FKM 60).
          Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind in Kombination mit extensiver Dachbegrü-
          nung als aufgeständerte Anlagen zulässig.

          In den Allgemeinen Wohngebieten sind 40 % der Dachflächen als Dachgärten auszubilden.
          Hierzu sind sie mit einer Substratschicht von mindestens 20 cm und einem Wasserrückhalte-
          element von mind. 7 cm anzulegen. Die Dachgärten sind mit Rasen, Stauden, Sträuchern und
          Kleinbäumen (max. 1,5 m Höhe) zu begrünen, zu pflegen und zu erhalten.
10.5   Pro angefangene 300 m² der nicht überbaubaren Flächen in den Allgemeinen Wohngebieten,
          sonstigen Sondergebieten, Gewerbegebieten sowie den Flächen für den Gemeinbedarf ist ein
          kleinkroniger Baum zu pflanzen. Die zum Ausgleich für Baumfällungen innerhalb der Bauge-
          biete zu pflanzenden Bäume können angerechnet werden.
10.6   In den Gewerbegebieten GE 1.1 bis 1.4 sind Gebäude auf mindestens 60 % der Gesamtfassa-
          denfläche mit Kletter- bzw. Rankenpflanzen zu begrünen. Die Pflanzbeete müssen mindestens
          0,5 m² groß und mindestens 50 cm tief sein. Der durchwurzelbare Bodenraum muss min-
          destens 1,0 m³ pro Pflanze betragen. Es ist zulässig, maximal die Hälfte des Pflanzbeetes mit
          wasserdurchlässigem Pflaster zu befestigen.

10.7   Die Vorschriften der „Satzung der Hansestadt Rostock über die Gestaltung von Baugrund-
          stücken“ (Grünflächengestaltungssatzung) vom 09.10.2001, veröffentlicht im Amts- und Mittei-
          lungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 21 vom 17.Oktober 2001 sind im Geltungsbereich des
          Bebauungsplans nicht anzuwenden.
10.8   Bei Herstellung von Gemeinschaftsspielplätzen nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 LBauO M-V
          kann von § 2 der Spielplatzsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 27. Novem-
          ber 2001 (Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 25 vom 12. Dezember 2001)
          abgewichen werden. Die Nettofläche von Gemeinschaftsspielplätzen muss mindestens 1,5 m²
          je Wohnung betragen. Sie darf eine Mindestgröße von 150 m² je Gemeinschaftsspielplatz je-
          doch nicht unterschreiten.

Hinweise
A       Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der „Satzung über die öffentliche Versorgung mit
         Fernwärme in der Hansestadt Rostock (Fernwärmesatzung) vom 11.04.2017, (Amts- und Mitteilungs-
         blatt der Hansestadt Rostock Nr.8 vom 26.04.2017)
B       Im Plangebiet gilt die „Satzung der Hansestadt Rostock über die Herstellung notwendiger Stellplätze
         für Kraftfahrtzeuge und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und über die Erhebung von Ablösebeträgen
         für notwendige Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten“ (Stellplatzsatzung) vom 02.11.2017 (Amts-
         und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 23 vom 15. November 2017).
C       Im Plangebiet gilt die „Satzung der Hansestadt Rostock über die Beschaffenheit und Größe von Spiel-
         flächen für Kleinkinder bis 6 Jahre vom 27.11.2001 (Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt
         Rostock Nr. 25 vom 12.12.2001) mit der Ergänzung gemäß Festsetzung 10.8.
D       Die DIN 45691:2006-12 sowie die DIN 4109:1989-11, auf die in den Festsetzungen Bezug genommen
         wurde, werden im Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft der Hanse- und Universitäts-
         stadt Rostock zur Einsichtnahme bereitgehalten.
E       Bauzeitenregelung Fledermäuse:
         Gebäude mit bekannten Vorkommen oder Quartierpotenzial für Fledermäuse sind vor dem Abriss auf
         Quartiere hin zu kontrollieren (ökologische Baubegleitung). Aus artenschutzrechtlichen Gründen hat
         die Baufeldfreimachung bzw. der Beginn vorbereitender Maßnahmen im Zeitraum von Oktober bis En-
         de Februar zu erfolgen, um die Tötung von Individuen zu vermeiden.

         Bauzeitenregelung Brutvögel:
         Aus artenschutzrechtlichen Gründen sollte der nach § 39 Abs. 5 BNatSchG zulässige Zeitraum für
         Schnitt, Fällung und Rodung von Gehölzen einschließlich der zur Planverwirklichung erforderlichen
         Gehölzeingriffe, weiter eingeschränkt werden. Schnitt-, Fällungs- und Rodungsarbeiten sollten nur
         vom 01.12. bis zum 31.01. durchgeführt werden. Falls die Baufeldfreimachung in den nach § 39
         Abs. 5 BNatSchG für Gehölzarbeiten zulässigen Monaten Oktober, November und Februar erfolgen
         soll, sind die Gehölze direkt vor beginn der Arbeiten durch eine für Vögel sachverständige Person auf
         genutzte Nester/Gelege abzusuchen, da in diesen Monaten noch Bruten der Ringeltaube bzw. schon
         Bruten von Amsel und Ringeltaube möglich sind. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und der unteren
         Naturschutzbehörde vorzulegen. Wenn keine genutzten Nester/Gelege vorhanden sind, kann die Bau-
         feldfreimachung beginnen. Die Arbeiten sollen während der Brutzeit nicht für längere Zeit unterbro-
         chen werden, da ansonsten eine Neuansiedlung von Arten im Baugebiet nicht auszuschließen ist.
F       Zum Schutz der Insekten sind für die Straßenbeleuchtung möglichst Natriumdampflampen oder LED-
         Leuchten mit niedrigem Blauanteil und warmweißem Licht einzusetzen.
G      Für die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen gelten die Grundsätze und Fertigstellungs- und
         Entwicklungszeiten gemäß der Kostenerstattungssatzung der Hansestadt Rostock, bekanntgemacht
         im Städtischen Anzeiger am 30.12.2009 und 10.02.2010.
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          52           38          Gemeinbedarfsfläche

          In dem sonstigen Sondergebiet Wissenschaft, Forschung und Technologie 6.2 sind darüber hinaus
          auch Lagergebäude zulässig.

          Für die Fledermausarten Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus sind an den neu entstehenden
          Gebäuden in den Baugebieten WA 1, WA 2 und in den Gemeinbedarfsflächen, 9 handelsübliche lang-
          lebige Nistkästen aus geriffeltem Holzbeton oder geriffeltem Mehrschichtholz (z. B. 1 FTH Fleder-
          maus-Universal-Sommerquartier der Fa. Schwegler, oder gleichwertig) in Gruppen anzubringen.

          Die Nistkästen für Vögel und Fledermäuse sind in einer Höhe von mindestens 3,5 m und Ausrichtung
          nach Ost oder Südost anzubringen. Die Kästen sind nicht über Fenster, Türen oder Balkonen anzu-
          bringen und nicht dem direkten Licht auszusetzen.

6.11   Auf der öffentlichen Grünfläche „Spielplatz für die Altersgruppe 7 - 13 Jahre“ sind zwei Bäume zu
          pflanzen. Hiervon kann 1 Baum als Ausgleich für notwendige Baumfällungen angerechnet werden.
          Die nicht für Spielgeräte erforderliche Fläche ist mit Landschaftsrasen zu begrünen.
6.12   Die öffentlichen Grünflächen „Begleitgrün mit temporärer Regenwasserrückhaltung“ sind mit Land-
          schaftsrasen zu begrünen.
6.13   Die privaten Grünflächen „Begleitgrün“ sind mit Landschaftsrasen zu begrünen. Es sind einseitig 5
          Bäume zu pflanzen. Auf die Anzahl der zu pflanzenden Bäume können 2 Stck. als Ausgleich für not-
          wendige Baumfällungen angerechnet werden.
6.14   Die Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserablaufs
          zwischen den Gemeinbedarfsflächen ist mit einer Landschaftsrasenmischung für frische bis feuchte
          Standorte zu begrünen.
6.15   In der privaten Grünfläche „Gärten“ sind zum Ausgleich von Baumfällungen 14 Bäume zu pflanzen.
6.16   Die festgesetzten öffentlichen und privaten Grünflächen, die zu erhaltenden Gehölze und Gehölzflä-
          chen sowie die festgesetzten Anpflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Für festge-
          setzte Anpflanzungen auf den öffentlichen und privaten Flächen sind Arten und Qualitäten der Pflanz-
          liste gemäß Festsetzung 6.10. zu verwenden. Hiervon ausgenommen sind Anpflanzungen zur Dach-
          begrünung gemäß Festsetzung 10.4

SOWFT1 2 x Blaumeise
SOKR2 2 x Gartenrotschwanz, 2 x Blaumeise
SOBK3 1 x Feldsperling, 6 x Gartenrotschwanz, 2 x Kohlmeise
SOWFT4.1 2 x Blaumeise, 2 x Hausrotschwanz
SOWFT4.2 2 x Blaumeise

1 x Haussperling, 1x FeldsperlingSOWFT5

H       Sturzfluten in Folge von Starkregenereignissen nehmen zu. Diese lokal begrenzten Ereignisse können
         überall auftreten und führen zu Erosionserscheinungen an Hanglagen sowie Aufstau in Ebenen und
         Senken. Der kurzzeitige Überstau von wenigen Dezimetern kann zu erheblichen Schäden am Bauwerk
         führen. Zur Vermeidung von Bauwerksschäden wird eine angepasste Bauweise empfohlen. Insbeson-
         dere die öffentliche Grünfläche „Gärten“ kann durch Rückstau betroffen sein. Innerhalb dieser Grünflä-
         che sollten abflusslose Senken vermieden und das Gefälle zur westlich gelegenen Fläche für die Was-
         serwirtschaft hin ausgebildet werden.

GE 1.4 1 x Feldsperling, 1 x Haussperling
Gemeinbedarfsfläche 2 x Haussperling, 2 x Hausrotschwanz, 2 x Gartenrotschwanz,

2 x Blaumeise, 3 x Breitflügelfledermaus

Grünfläche Gehölzbestand 6 x Gartenrotschwanz, 8 x Blaumeise, 2 x Kohlmeise

Eingriffsfläche KFAE in m²

GE 1.1
GE 1.2
GE 1.3
GE 1.4
SOWFT1
SOKR2
SOBK3

2.733SOWFT4.1

2.577

SOWFT4.2
SOWFT5
SOWFT6.1

2.480
2.683

17.046

11.410
1.856

17.306
18.189

280

Gemeinbedarfsflächen inkl. priv. Grünfl.

Flächen für die Wasserwirtschaft
öff. Grünflächen
öff. Grünfl. "Gärten"
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung

Verkehrsflächen
Versorgungsflächen

2.473

1.736

SOWFT6.2 1

SOWFT6.2 2.428

2018/BV/4012

1.9     Fremdkörperfestsetzung                                                                                        (§ 1 Abs. 10 BauNVO)
          Auf dem mit der Bezeichnung 127/1 gekennzeichnetem Baugrundstück im SOWFT6.1 ist die Änderung
          oder Erweiterung des bestehenden Wohngebäudes bis zu einer Grundfläche von insgesamt 300 m²
          allgemein zulässig. Nutzungsänderungen sind nur dann zulässig, wenn das Vorhaben im SOWFT6.1
          zulässig ist oder als Ausnahme zugelassen werden kann. Eine Erneuerung bis zu einer Grundfläche
          von 300 m² kann als Ausnahme zugelassen werden. Bei Änderung, Erweiterung oder Erneuerung des
          Wohngebäudes sind die sich aus den Festsetzungen 8.2 bis 8.4 ergebenden Anforderungen einzu-
          halten.


